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Sehr geehrter ,
ganz herzlich möchte ich mich im Namen des Freien Verbandes Deutscher Zahnärzte e.V. (FVDZ) bei Ihnen und

 für das angenehme und informative Gespräch bedanken, das wir am Mittwoch, den 28.
August 2019, in Ihrem Büro geführt haben. Ich habe mich gefreut, Sie und  kennen gelernt zu
haben. Für Ihre hilfreichen Informationen bezüglich der Verantwortlichkeiten in der Generaldirektion GROW bin
ich Ihnen sehr verbunden. Für den Aufsatz und die weiteren Erläuterungen zur vorgeschlagenen EU-Verordnung
zur Bewertung von Gesundheitstechnologien (HTA) danke ich  herzlich.
Über die Positionierung des Freien Verbandes zu einigen Themen von europäischer Bedeutung informiert Sie
die anliegende Broschüre, die wir zur Europawahl erstellt haben.
Ich würde mich freuen, Sie und  gelegentlich bei gesundheitspolitischen Veranstaltungen in
Brüssel wieder zu treffen und verbleibe
mit freundlichen Grüßen,

(EU-Repräsentant)
____________________________________________

Berlin
Unter den Linden 10 | D-10117 Berlin
Tel.: +49 (0)  
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37 Square de Meeûs | B-1000 Brüssel
Tel.: +32 (0)  
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Der Freie Verband Deutscher Zahnärzte (FVDZ) ist mit mehr als 20.000 Mitgliedern der 
größte unabhängige zahnärztliche Berufsverband in Deutschland. Er handelt politisch  
frei und engagiert sich für zahnärztliche Therapiefreiheit, Offenheit moderner zahnärzt-
licher Methoden für alle Patienten, Prophylaxeförderung, mehr Eigenverant wortung für 
Patienten und Zahnärzte sowie eine solide Finanzierung der Zahnheilkunde. Der Verband 
agiert zukunftsorientiert - deshalb sieht er seine Aufgabe unter anderem auch darin, auf 
veränderte Rahmenbedingungen zu reagieren und alternative Handlungsoptionen für 
Zahnärzte im Rahmen eines zukunftsfähigen Gesundheitswesens zu entwickeln. 


Für seine Ziele kämpft der Verband im Interesse seiner Mitglieder nicht nur auf nationaler 
Ebene. Auch international setzt sich der FVDZ für eine freiberufliche Berufsausübung ein 
und vertritt die deutsche Zahnärzteschaft beim Weltverband der Zahnärzte FDI, dessen 
europäischer Regionalorganisation ERO und zahlreichen weiteren internationalen Organi-
sationen.


Auf europäischer Ebene interagiert er direkt gegenüber den Institutionen der EU in Brüssel, 
Straßburg und Luxemburg.


Über den FVDZ
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Vorwort Es sind stürmische Zeiten für die europäische Idee, die Gemeinsamkeiten der Europäer zu 
stärken, den inneren und äußeren Frieden zu sichern und durch größtmögliche Offenheit 
die Freiheit aller zu bewahren. 


Die neuen Herausforderungen – hervorgerufen durch die Digitalisierung, den technolo-
gischen Wandel, klimatische und ökologische Belange, die Finanz- oder Migrationspolitik – 
führen dazu, die europäische Zusammenarbeit immer enger zu verzahnen, um so ein Aus-
einanderdriften der Europäischen Union zu verhindern. Und so nimmt auch der Einfluss 
der EU auf die Gesundheitspolitik weiter zu, obwohl „Gesundheit“ kein harmonisiertes 
Politikfeld ist und gerade wegen der unterschiedlichen Voraussetzungen in den EU-Mit-
gliedsstaaten die Organisation und Finanzierung der Gesundheitssysteme nationalstaat-
liche Aufgabe bleiben sollte. 


Über neue Regelungen und Vorgaben zum Ausbau des freien Zugangs zum europäischen 
Binnenmarkt erhöht sich der Einfluss Europas auch auf die Gesundheitspolitik und die 
Selbstorganisation der Länder in Fragen der Gesundheitssysteme. Dadurch ist die zahn-
ärztliche Berufsausübung zunehmend auch von europäischen Deregulierungs- und 
 Harmonisierungstendenzen betroffen. 


Der Freie Verband Deutscher Zahnärzte steht für die freie Berufsausübung, Freiberuf-
lichkeit und Selbstbestimmung und schätzt den hohen Standard des Berufsumfeldes in 
Deutschland. Dieser sollte auch in den stürmischen Zeiten erhalten bleiben. 


Harald Schrader Dr. Peter Bührens Dr. Gudrun Kaps-Richter 
FVDZ-Bundesvorsitzender stv. FVDZ-Bundesvorsitzender   stv. FVDZ-Bundesvorsitzende 
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Bedeutung für die 
Zahnärzteschaft


Der FVDZ hat in den vergangenen Jahren Kernforderungen bezüglich der Freiberuflichkeit 
aufgestellt. Hierzu zählen unter anderem:


• das von Dritten unbeeinflusste Verhältnis von Zahnarzt und Patient 
• die Selbstbestimmung, worin die Qualifikation für diesen Beruf besteht 
• die Selbstbestimmung, wer diesen Beruf ausüben darf 
• die Selbstbestimmung über den Preis einer zahnärztlichen Leistung  


Bezug zu Europa Die Kernforderungen des FVDZ gelten nicht nur für die nationale, sondern auch für die 
europäische Ebene. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass das Berufsbild des freiberuf-
lich tätigen Zahnarztes, so wie wir es in Deutschland kennen, in Brüssel eher unbekannt ist 
und es für den Begriff „Freiberuflichkeit“ kein gemeinsames Verständnis gibt. Insbeson-
dere in der EU-Kommission stehen die Werte der Freiberuflichkeit nicht an oberster Stelle. 
Vielmehr setzt sie auf Deregulierung, um den Zugang zu den freien Berufen zu öffnen. 
Daneben ist im Europäischen Parlament den Abgeordneten das Prinzip der Freiberuflich-
keit aufgrund der unterschiedlichen Systeme in den Mitgliedsstaaten nicht immer 
bekannt.  


Position des  
Freien Verbandes


Für den Freien Verband hat die freie Berufsausübung absolute Priorität. Unter 
 Berücksichtigung des Selbstverständnisses der EU-Institutionen ist es die Aufgabe  
des Verbandes, ein Verständnis für die Freiberuflichkeit zu schaffen.


Der freie Beruf „Zahnarzt“ im europäischen Kontext
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Bedeutung für die 
Zahnärzteschaft   


Bestimmte Deregulierungstendenzen durch die EU stellen eine Gefahr für die Freiberuf-
lichkeit allgemein und somit auch explizit für das Berufsbild des freien Zahnarztes dar.  
Eingriffe in Selbstverwaltung und Selbstbestimmung sind die Folge. 


Bezug zu Europa In der nun zu Ende gehenden Legislaturperiode wurde innerhalb der EU-Institutionen ver-
mehrt über die regulierten Berufe diskutiert. Insbesondere auf Initiative der Kommission 
kam es wiederholt zu Forderungen hinsichtlich einer generellen Deregulierung. Durch den 
Abbau berufsrechtlicher Regulierung sollte das Wirtschaftswachstum gefördert und der 
Arbeitsmarkt belebt werden. Davon sind die freien Berufe, insbesondere die Heilberufe, 
unmittelbar betroffen. 


Bereits jetzt spiegelt sich die Absicht der Kommission in verschiedenen Initiativen wider: 
Während die Generaldirektion Binnenmarkt der Europäischen Kommission nach der 
 Sommerpause 2018 einerseits eine wissenschaftliche Studie ausgeschrieben hat, die die 
Zusammenhänge von beruflicher Regulierung und Qualität der erbrachten Leistung 
untersuchen soll, spielt andererseits die Umsetzung   der EU-Richtlinie 2018/958 über eine 
Verhältnismäßigkeitsprüfung vor Erlass neuer Berufsreglementierungen, die bis Sommer 
2020 in nationales Recht umgesetzt sein muss, eine zentrale Rolle. Auch läuft derzeit ein 
Vertragsverletzungsverfahren wegen „unverhältnismäßiger und nicht gerechtfertigter 
Hindernisse im Bereich der freiberuflichen Dienstleistungen“, das sich mit der Honorar-
ordnung für Architekten und Ingenieure befasst (HOAI-Vertragsver letzungsverfahren, 
Rechtssache C-377/17). Entscheidungen, die hier getroffen werden, könnten sich zukünftig 
auch auf die Zahnärzteschaft auswirken. 


Position des  
Freien Verbandes


Der Freie Verband stellt sich klar gegen die von der EU-Kommission angestrebte generelle 
Deregulierung. Einzelne Bereiche sieht der FVDZ durchaus positiv, allerdings widerspricht 
der angestrebte Rundumschlag dem Prinzip der Freiberuflichkeit (hier u. a. Selbstbestim-
mung, unbeeinflusstes Arzt-Patienten-Verhältnis). Die Regulierung der Heilberufe dient 
primär dem Patientenschutz, der für den Freien Verband im  Vordergrund steht. Das in 
Deutschland bestehende hohe Qualitätsniveau ist auch Folge des bestehenden Regulie-
rungsniveaus. Die Diskussionen zum Berufsrecht der freien Berufe muss im Interesse des 
Patientenschutzes und der Qualitätssicherung  kritisch beobachtet werden.


Deregulierung in Europa 
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Datenmanagement im Gesundheitswesen 


Bedeutung für die 
Zahnärzteschaft


Die Digitalisierung in der Medizin bietet große Chancen. So wird in erster Linie ein Büro- 
kratieabbau in den Praxen ermöglicht und dadurch mehr Zeit für Patienten eingeräumt. 
Die Digitalisierung und das Datenmanagement im Gesundheitswesen müssen grundsätz-
lich unter der Prämisse einer flächendeckenden und qualitativ hochwertigen Versorgung 
vollzogen werden. Die Sicherheit der Patientendaten hat hierbei oberste Priorität. 


Bezug zu Europa Der FVDZ hat sich in den vergangenen drei Monaten an zwei Konsultationen der 
 EU-Kommission beteiligt, die sich unter anderem mit der Etablierung einer EHR (Electronic 
Health Record – elektronische Gesundheitsakte) zur Erleichterung von grenzüber-
schreitenden Gesundheitsdienstleistungen und Interoperabilität der nationalen Systeme 
sowie der Umsetzung einschlägiger Entscheidungen der EU-Institutionen befassten. 


Position des  
Freien Verbandes


Der Freie Verband Deutscher Zahnärzte erkennt die Vorteile eines erleichterten Daten-
transfers über die Grenzen der einzelnen Mitgliedsländer der EU hinweg im Sinne eines 
digitalen Binnenmarktes an. Auch in den Bereichen Gesundheit und Pflege können 
dadurch Verbesserungen bei Diagnose, Therapie oder Notfallversorgung erreicht werden. 
Aus Sicht des FVDZ müssen dabei folgende Punkte berücksichtigt werden:


• Transfer von Gesundheitsdaten 
• Datenhoheit 
• Freiwilligkeit 
• Rechtssicherheit bei unvollständiger oder nicht mehr aktueller EHR  
• Kostenträger


Demnach muss die Hoheit über die gespeicherten Daten dauerhaft und gesichert bei den 
Patienten liegen. Die Entscheidung, ob und welche Daten gespeichert, verarbeitet und 
gegebenenfalls ausgetauscht werden, darf ausschließlich von den betroffenen Patienten 
gemeinsam mit den involvierten (Zahn-)Ärzten getroffen werden.


Die Teilnahme am Austausch der elektronischen Patientenakten muss für alle Beteiligten 
freiwillig sein. Im Sinne der Selbstbestimmung der Patienten sowie der freien Berufsaus-
übung der (Zahn-)Ärzte darf es keinen Zwang zur Teilnahme geben.
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Berufszugang für Zahnärzte aus Drittstaaten


Bedeutung für die 
Zahnärzteschaft


In Deutschland regeln das Zahnheilkundegesetz und die Approbationsordnung die 
Berufszulassung für Zahnärzte. Außerdem nimmt die Aufrechterhaltung des Ausbildungs-
standards einen hohen Stellenwert für die Zahnärzteschaft ein. 


Bezug zu Europa In der EU wird die Zulassung über die Berufsanerkennungsrichtlinie geregelt, die vorsieht, 
dass die jeweiligen Berufsabschlüsse innerhalb der Mitgliedstaaten als gleichwertig aner-
kannt werden und die Arbeitsmärkte den Berufsangehörigen freien Zugang gewähren. 
Auch Anpassungsmöglichkeiten bei Ausbildungsdefiziten sind inkludiert. 


Für Drittstaaten wiederum ist eine Gleichwertigkeitsprüfung zum Erhalt der Approbation 
in Deutschland zu absolvieren. Für diese gibt es jedoch keine einheitliche Prüfungs-
ordnung, so dass es innerhalb der Bundesrepublik unterschiedliche Anforderungen der 
Bundesländer an die Prüfung gibt. 


Auf EU-Ebene gibt es ebenfalls keine gemeinsamen Anerkennungsrichtlinien und somit 
verschiedene EU-weite Anerkennungsstandards für Berufsangehörige aus Drittstaaten. 
Eine Folge daraus ist eine Art „Anerkennungs-Tourismus“ aus Drittstaaten in EU-Ländern 
mit niedrigerem Standard als dem Deutschen. 


Position des  
Freien Verbandes


Der FVDZ setzt sich für den Erhalt des Zahnheilkundegesetzes und die Modernisierung  
der Approbationsordnung unter dem Aspekt der Beibehaltung deutscher Ausbildungs-
standards innerhalb der Bundesrepublik ein. Dennoch ist der Verband an einer Lösung 
hinsichtlich des kritisch angesehenen Berufszugangs für Zahnärzte aus Drittstaaten  
interessiert. Hierzu fordert er die Einführung europaweit einheitlicher Standards zur 
Berufsanerkennung und spricht sich für eine einheitliche Kenntnisprüfung aus. Nur so  
ist es möglich, das bestehende Qualitätsniveau der zahnärztlichen Patientenversorgung 
zu gewährleisten.







8


Medizinische Versorgungszentren (MVZ) in Europa


Bedeutung für die 
Zahnärzteschaft


Der zunehmend aggressive Einstieg von Finanzinvestoren in die ambulante zahn-
medizinische Versorgung stellt eine Gefahr für das zahnärztliche Versorgungssystem dar. 
Durch die Bildung von MVZ-Ketten, die nachweislich hauptsächlich in einkommensstarken 
Regionen, Städten und Ballungsgebieten gegründet wurden und werden, geht eine große 
Sogwirkung auf in herkömmlichen Praxen angestellte und potenziell niederlassungs-
willige Zahnärztinnen und Zahnärzte aus. Diese werden auf mittlere Sicht für die zahnärzt-
liche Versorgung im ländlichen Raum und strukturschwächeren Regionen fehlen.


Ob sich auf nationaler Ebene ein einschränkender Effekt, der nun im Terminservice- und 
Versorgungsgesetz (TSVG) in einer Neuregelung des SGB V intendiert wurde, tatsächlich 
im Gründungsverhalten der Investoren bemerkbar machen wird, muss zunächst abge-
wartet werden. Die negativen Auswirkungen der investorengesteuerten Zahn-MVZ in 
 Hinblick auf eine patientengerechte flächendeckende Versorgung und auf die freie Berufs-
ausübung niedergelassener Zahnärzte sind eklatant.  


Bezug zu Europa Bei der Problematik um die Zahn-MVZ handelt es sich nicht nur um ein nationales, sondern 
auch um ein EU-weites Phänomen. Der Marktanteil von Dentalketten in der zahnmedizi-
nischen Versorgung steigt und stellt einen Paradigmenwechsel in der medizinischen 
 Versorgung dar. Dies ist auch darauf zurückzuführen, dass zum jetzigen Zeitpunkt keine 
gesetzlichen Einschränkungen in der EU bestehen und die Gründung neuer Versorgungs-
strukturen wie Dentalketten (in erster Linie auch durch Deregulierung) ermöglicht wird. 
Diese Fehlentwicklung und die Auswirkungen auf das Gesundheitswesen wurden  
bereits durch Gremien wie die ERO (European Regional Organisation der FDI) und dem 
CED (Council of European Dentists) deutlich gemacht. 


Position des  
Freien Verbandes


Der Freie Verband spricht sich ausdrücklich für eine Beschränkung von investoren- 
gesteuerten Zahn-MVZ aus. Die freie Berufsausübung von Zahnärzten, die Therapiefreiheit 
und insbesondere die Patientenversorgung sind durch kapitalgetriebene MVZ, die ihren 
angestellten Zahnärzten Vorgaben von Behandlung und Therapie machen sowie aggressiv 
für bestimmte Therapieverfahren noch während der Behandlung werben, akut in Gefahr. 
Heilbehandlungen sind kein investorengesteuertes handelbares Gut. Für die flächen-
deckende zahnärztliche Versorgung sind diese Zahn-MVZ weder notwendig noch ziel-
führend.


Deshalb ist es auch hier unabdingbar, den EU-Institutionen die Kernforderungen des FVDZ 
näherzubringen, die Freiberuflichkeit zu schützen und weitere Deregulierung zu vermeiden. 
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Virtuelle Berufsausbildung


Bedeutung für die 
Zahnärzteschaft


Derzeit ist noch kein Online-Studium der Zahnmedizin möglich. Allerdings gibt es ein 
Online-Medizinstudium, das in Malta angesiedelt ist und das ohne Numerus Clausus oder 
sonstige Eignungsprüfungen zugänglich ist. 


Bezug zu Europa Seit Sommer 2018 wird Studierenden das digitale Medizinstudium über das EDU College 
of Medicine (getragen von der Digital Education Holdings, DEH) in Malta angeboten. Der 
Bachelor of Medicine wurde innerhalb des Europäischen Qualifikationsrahmens akkreditiert. 
Die klinische Ausbildung findet begleitend im jeweiligen Heimatstaat der Studierenden 
statt. In Deutschland ist die Helios Kliniken GmbH Ausbildungspartner. Der Abschluss der 
Hochschule (Voraussetzung: Bachelor- und Masterabschluss) führt zu einer Approbation 
in Malta, die nach europäischem Recht in Deutschland anerkennungsfähig ist. 


Allerdings ist anzumerken, dass das EDU College of Medicine zum jetzigen Stand nur auf 
Humanmedizin ausgelegt ist. Auch besteht derzeit nur die Akkreditierung für den Bachelor, 
der Master of Medicine wurde noch nicht akkreditiert. Zusätzlich ist mit Studiengebühren 
von jährlich 19.500 Euro zu rechnen. 


Position des  
Freien Verbandes


Auch wenn das digitale Medizinstudium nur für den Bereich der Humanmedizin möglich 
ist, sollte nicht außer Acht gelassen werden, dass es im weiteren Auf- und Ausbau auch  
die Zahnmedizin miteinschließen könnte. Der FVDZ positioniert sich klar gegen die Mög-
lichkeit eines Online-Medizinstudiums – sowohl im Bereich Human- als auch Zahnmedizin. 
Aufgrund der technischen und theoretischen Verzahnung in der Zahnmedizin ist ein rein 
digitales Studium für die Ausbildung nicht geeignet. Qualitätsmängel in der Patienten-
versorgung wären die Folge. 
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Der Freie Verband Deutscher Zahnärzte (FVDZ) ist mit mehr als 20.000 Mitgliedern der 
größte unabhängige zahnärztliche Berufsverband in Deutschland. Er handelt politisch  
frei und engagiert sich für zahnärztliche Therapiefreiheit, Offenheit moderner zahnärzt-
licher Methoden für alle Patienten, Prophylaxeförderung, mehr Eigenverant wortung für 
Patienten und Zahnärzte sowie eine solide Finanzierung der Zahnheilkunde. Der Verband 
agiert zukunftsorientiert - deshalb sieht er seine Aufgabe unter anderem auch darin, auf 
veränderte Rahmenbedingungen zu reagieren und alternative Handlungsoptionen für 
Zahnärzte im Rahmen eines zukunftsfähigen Gesundheitswesens zu entwickeln. 

Für seine Ziele kämpft der Verband im Interesse seiner Mitglieder nicht nur auf nationaler 
Ebene. Auch international setzt sich der FVDZ für eine freiberufliche Berufsausübung ein 
und vertritt die deutsche Zahnärzteschaft beim Weltverband der Zahnärzte FDI, dessen 
europäischer Regionalorganisation ERO und zahlreichen weiteren internationalen Organi-
sationen.

Auf europäischer Ebene interagiert er direkt gegenüber den Institutionen der EU in Brüssel, 
Straßburg und Luxemburg.

Über den FVDZ
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Vorwort Es sind stürmische Zeiten für die europäische Idee, die Gemeinsamkeiten der Europäer zu 
stärken, den inneren und äußeren Frieden zu sichern und durch größtmögliche Offenheit 
die Freiheit aller zu bewahren. 

Die neuen Herausforderungen – hervorgerufen durch die Digitalisierung, den technolo-
gischen Wandel, klimatische und ökologische Belange, die Finanz- oder Migrationspolitik – 
führen dazu, die europäische Zusammenarbeit immer enger zu verzahnen, um so ein Aus-
einanderdriften der Europäischen Union zu verhindern. Und so nimmt auch der Einfluss 
der EU auf die Gesundheitspolitik weiter zu, obwohl „Gesundheit“ kein harmonisiertes 
Politikfeld ist und gerade wegen der unterschiedlichen Voraussetzungen in den EU-Mit-
gliedsstaaten die Organisation und Finanzierung der Gesundheitssysteme nationalstaat-
liche Aufgabe bleiben sollte. 

Über neue Regelungen und Vorgaben zum Ausbau des freien Zugangs zum europäischen 
Binnenmarkt erhöht sich der Einfluss Europas auch auf die Gesundheitspolitik und die 
Selbstorganisation der Länder in Fragen der Gesundheitssysteme. Dadurch ist die zahn-
ärztliche Berufsausübung zunehmend auch von europäischen Deregulierungs- und 
 Harmonisierungstendenzen betroffen. 

Der Freie Verband Deutscher Zahnärzte steht für die freie Berufsausübung, Freiberuf-
lichkeit und Selbstbestimmung und schätzt den hohen Standard des Berufsumfeldes in 
Deutschland. Dieser sollte auch in den stürmischen Zeiten erhalten bleiben. 
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Bedeutung für die 
Zahnärzteschaft

Der FVDZ hat in den vergangenen Jahren Kernforderungen bezüglich der Freiberuflichkeit 
aufgestellt. Hierzu zählen unter anderem:

• das von Dritten unbeeinflusste Verhältnis von Zahnarzt und Patient 
• die Selbstbestimmung, worin die Qualifikation für diesen Beruf besteht 
• die Selbstbestimmung, wer diesen Beruf ausüben darf 
• die Selbstbestimmung über den Preis einer zahnärztlichen Leistung  

Bezug zu Europa Die Kernforderungen des FVDZ gelten nicht nur für die nationale, sondern auch für die 
europäische Ebene. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass das Berufsbild des freiberuf-
lich tätigen Zahnarztes, so wie wir es in Deutschland kennen, in Brüssel eher unbekannt ist 
und es für den Begriff „Freiberuflichkeit“ kein gemeinsames Verständnis gibt. Insbeson-
dere in der EU-Kommission stehen die Werte der Freiberuflichkeit nicht an oberster Stelle. 
Vielmehr setzt sie auf Deregulierung, um den Zugang zu den freien Berufen zu öffnen. 
Daneben ist im Europäischen Parlament den Abgeordneten das Prinzip der Freiberuflich-
keit aufgrund der unterschiedlichen Systeme in den Mitgliedsstaaten nicht immer 
bekannt.  

Position des  
Freien Verbandes

Für den Freien Verband hat die freie Berufsausübung absolute Priorität. Unter 
 Berücksichtigung des Selbstverständnisses der EU-Institutionen ist es die Aufgabe  
des Verbandes, ein Verständnis für die Freiberuflichkeit zu schaffen.

Der freie Beruf „Zahnarzt“ im europäischen Kontext
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Bedeutung für die 
Zahnärzteschaft   

Bestimmte Deregulierungstendenzen durch die EU stellen eine Gefahr für die Freiberuf-
lichkeit allgemein und somit auch explizit für das Berufsbild des freien Zahnarztes dar.  
Eingriffe in Selbstverwaltung und Selbstbestimmung sind die Folge. 

Bezug zu Europa In der nun zu Ende gehenden Legislaturperiode wurde innerhalb der EU-Institutionen ver-
mehrt über die regulierten Berufe diskutiert. Insbesondere auf Initiative der Kommission 
kam es wiederholt zu Forderungen hinsichtlich einer generellen Deregulierung. Durch den 
Abbau berufsrechtlicher Regulierung sollte das Wirtschaftswachstum gefördert und der 
Arbeitsmarkt belebt werden. Davon sind die freien Berufe, insbesondere die Heilberufe, 
unmittelbar betroffen. 

Bereits jetzt spiegelt sich die Absicht der Kommission in verschiedenen Initiativen wider: 
Während die Generaldirektion Binnenmarkt der Europäischen Kommission nach der 
 Sommerpause 2018 einerseits eine wissenschaftliche Studie ausgeschrieben hat, die die 
Zusammenhänge von beruflicher Regulierung und Qualität der erbrachten Leistung 
untersuchen soll, spielt andererseits die Umsetzung   der EU-Richtlinie 2018/958 über eine 
Verhältnismäßigkeitsprüfung vor Erlass neuer Berufsreglementierungen, die bis Sommer 
2020 in nationales Recht umgesetzt sein muss, eine zentrale Rolle. Auch läuft derzeit ein 
Vertragsverletzungsverfahren wegen „unverhältnismäßiger und nicht gerechtfertigter 
Hindernisse im Bereich der freiberuflichen Dienstleistungen“, das sich mit der Honorar-
ordnung für Architekten und Ingenieure befasst (HOAI-Vertragsver letzungsverfahren, 
Rechtssache C-377/17). Entscheidungen, die hier getroffen werden, könnten sich zukünftig 
auch auf die Zahnärzteschaft auswirken. 

Position des  
Freien Verbandes

Der Freie Verband stellt sich klar gegen die von der EU-Kommission angestrebte generelle 
Deregulierung. Einzelne Bereiche sieht der FVDZ durchaus positiv, allerdings widerspricht 
der angestrebte Rundumschlag dem Prinzip der Freiberuflichkeit (hier u. a. Selbstbestim-
mung, unbeeinflusstes Arzt-Patienten-Verhältnis). Die Regulierung der Heilberufe dient 
primär dem Patientenschutz, der für den Freien Verband im  Vordergrund steht. Das in 
Deutschland bestehende hohe Qualitätsniveau ist auch Folge des bestehenden Regulie-
rungsniveaus. Die Diskussionen zum Berufsrecht der freien Berufe muss im Interesse des 
Patientenschutzes und der Qualitätssicherung  kritisch beobachtet werden.

Deregulierung in Europa 
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Datenmanagement im Gesundheitswesen 

Bedeutung für die 
Zahnärzteschaft

Die Digitalisierung in der Medizin bietet große Chancen. So wird in erster Linie ein Büro- 
kratieabbau in den Praxen ermöglicht und dadurch mehr Zeit für Patienten eingeräumt. 
Die Digitalisierung und das Datenmanagement im Gesundheitswesen müssen grundsätz-
lich unter der Prämisse einer flächendeckenden und qualitativ hochwertigen Versorgung 
vollzogen werden. Die Sicherheit der Patientendaten hat hierbei oberste Priorität. 

Bezug zu Europa Der FVDZ hat sich in den vergangenen drei Monaten an zwei Konsultationen der 
 EU-Kommission beteiligt, die sich unter anderem mit der Etablierung einer EHR (Electronic 
Health Record – elektronische Gesundheitsakte) zur Erleichterung von grenzüber-
schreitenden Gesundheitsdienstleistungen und Interoperabilität der nationalen Systeme 
sowie der Umsetzung einschlägiger Entscheidungen der EU-Institutionen befassten. 

Position des  
Freien Verbandes

Der Freie Verband Deutscher Zahnärzte erkennt die Vorteile eines erleichterten Daten-
transfers über die Grenzen der einzelnen Mitgliedsländer der EU hinweg im Sinne eines 
digitalen Binnenmarktes an. Auch in den Bereichen Gesundheit und Pflege können 
dadurch Verbesserungen bei Diagnose, Therapie oder Notfallversorgung erreicht werden. 
Aus Sicht des FVDZ müssen dabei folgende Punkte berücksichtigt werden:

• Transfer von Gesundheitsdaten 
• Datenhoheit 
• Freiwilligkeit 
• Rechtssicherheit bei unvollständiger oder nicht mehr aktueller EHR  
• Kostenträger

Demnach muss die Hoheit über die gespeicherten Daten dauerhaft und gesichert bei den 
Patienten liegen. Die Entscheidung, ob und welche Daten gespeichert, verarbeitet und 
gegebenenfalls ausgetauscht werden, darf ausschließlich von den betroffenen Patienten 
gemeinsam mit den involvierten (Zahn-)Ärzten getroffen werden.

Die Teilnahme am Austausch der elektronischen Patientenakten muss für alle Beteiligten 
freiwillig sein. Im Sinne der Selbstbestimmung der Patienten sowie der freien Berufsaus-
übung der (Zahn-)Ärzte darf es keinen Zwang zur Teilnahme geben.
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Berufszugang für Zahnärzte aus Drittstaaten

Bedeutung für die 
Zahnärzteschaft

In Deutschland regeln das Zahnheilkundegesetz und die Approbationsordnung die 
Berufszulassung für Zahnärzte. Außerdem nimmt die Aufrechterhaltung des Ausbildungs-
standards einen hohen Stellenwert für die Zahnärzteschaft ein. 

Bezug zu Europa In der EU wird die Zulassung über die Berufsanerkennungsrichtlinie geregelt, die vorsieht, 
dass die jeweiligen Berufsabschlüsse innerhalb der Mitgliedstaaten als gleichwertig aner-
kannt werden und die Arbeitsmärkte den Berufsangehörigen freien Zugang gewähren. 
Auch Anpassungsmöglichkeiten bei Ausbildungsdefiziten sind inkludiert. 

Für Drittstaaten wiederum ist eine Gleichwertigkeitsprüfung zum Erhalt der Approbation 
in Deutschland zu absolvieren. Für diese gibt es jedoch keine einheitliche Prüfungs-
ordnung, so dass es innerhalb der Bundesrepublik unterschiedliche Anforderungen der 
Bundesländer an die Prüfung gibt. 

Auf EU-Ebene gibt es ebenfalls keine gemeinsamen Anerkennungsrichtlinien und somit 
verschiedene EU-weite Anerkennungsstandards für Berufsangehörige aus Drittstaaten. 
Eine Folge daraus ist eine Art „Anerkennungs-Tourismus“ aus Drittstaaten in EU-Ländern 
mit niedrigerem Standard als dem Deutschen. 

Position des  
Freien Verbandes

Der FVDZ setzt sich für den Erhalt des Zahnheilkundegesetzes und die Modernisierung  
der Approbationsordnung unter dem Aspekt der Beibehaltung deutscher Ausbildungs-
standards innerhalb der Bundesrepublik ein. Dennoch ist der Verband an einer Lösung 
hinsichtlich des kritisch angesehenen Berufszugangs für Zahnärzte aus Drittstaaten  
interessiert. Hierzu fordert er die Einführung europaweit einheitlicher Standards zur 
Berufsanerkennung und spricht sich für eine einheitliche Kenntnisprüfung aus. Nur so  
ist es möglich, das bestehende Qualitätsniveau der zahnärztlichen Patientenversorgung 
zu gewährleisten.
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Medizinische Versorgungszentren (MVZ) in Europa

Bedeutung für die 
Zahnärzteschaft

Der zunehmend aggressive Einstieg von Finanzinvestoren in die ambulante zahn-
medizinische Versorgung stellt eine Gefahr für das zahnärztliche Versorgungssystem dar. 
Durch die Bildung von MVZ-Ketten, die nachweislich hauptsächlich in einkommensstarken 
Regionen, Städten und Ballungsgebieten gegründet wurden und werden, geht eine große 
Sogwirkung auf in herkömmlichen Praxen angestellte und potenziell niederlassungs-
willige Zahnärztinnen und Zahnärzte aus. Diese werden auf mittlere Sicht für die zahnärzt-
liche Versorgung im ländlichen Raum und strukturschwächeren Regionen fehlen.

Ob sich auf nationaler Ebene ein einschränkender Effekt, der nun im Terminservice- und 
Versorgungsgesetz (TSVG) in einer Neuregelung des SGB V intendiert wurde, tatsächlich 
im Gründungsverhalten der Investoren bemerkbar machen wird, muss zunächst abge-
wartet werden. Die negativen Auswirkungen der investorengesteuerten Zahn-MVZ in 
 Hinblick auf eine patientengerechte flächendeckende Versorgung und auf die freie Berufs-
ausübung niedergelassener Zahnärzte sind eklatant.  

Bezug zu Europa Bei der Problematik um die Zahn-MVZ handelt es sich nicht nur um ein nationales, sondern 
auch um ein EU-weites Phänomen. Der Marktanteil von Dentalketten in der zahnmedizi-
nischen Versorgung steigt und stellt einen Paradigmenwechsel in der medizinischen 
 Versorgung dar. Dies ist auch darauf zurückzuführen, dass zum jetzigen Zeitpunkt keine 
gesetzlichen Einschränkungen in der EU bestehen und die Gründung neuer Versorgungs-
strukturen wie Dentalketten (in erster Linie auch durch Deregulierung) ermöglicht wird. 
Diese Fehlentwicklung und die Auswirkungen auf das Gesundheitswesen wurden  
bereits durch Gremien wie die ERO (European Regional Organisation der FDI) und dem 
CED (Council of European Dentists) deutlich gemacht. 

Position des  
Freien Verbandes

Der Freie Verband spricht sich ausdrücklich für eine Beschränkung von investoren- 
gesteuerten Zahn-MVZ aus. Die freie Berufsausübung von Zahnärzten, die Therapiefreiheit 
und insbesondere die Patientenversorgung sind durch kapitalgetriebene MVZ, die ihren 
angestellten Zahnärzten Vorgaben von Behandlung und Therapie machen sowie aggressiv 
für bestimmte Therapieverfahren noch während der Behandlung werben, akut in Gefahr. 
Heilbehandlungen sind kein investorengesteuertes handelbares Gut. Für die flächen-
deckende zahnärztliche Versorgung sind diese Zahn-MVZ weder notwendig noch ziel-
führend.

Deshalb ist es auch hier unabdingbar, den EU-Institutionen die Kernforderungen des FVDZ 
näherzubringen, die Freiberuflichkeit zu schützen und weitere Deregulierung zu vermeiden. 
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Virtuelle Berufsausbildung

Bedeutung für die 
Zahnärzteschaft

Derzeit ist noch kein Online-Studium der Zahnmedizin möglich. Allerdings gibt es ein 
Online-Medizinstudium, das in Malta angesiedelt ist und das ohne Numerus Clausus oder 
sonstige Eignungsprüfungen zugänglich ist. 

Bezug zu Europa Seit Sommer 2018 wird Studierenden das digitale Medizinstudium über das EDU College 
of Medicine (getragen von der Digital Education Holdings, DEH) in Malta angeboten. Der 
Bachelor of Medicine wurde innerhalb des Europäischen Qualifikationsrahmens akkreditiert. 
Die klinische Ausbildung findet begleitend im jeweiligen Heimatstaat der Studierenden 
statt. In Deutschland ist die Helios Kliniken GmbH Ausbildungspartner. Der Abschluss der 
Hochschule (Voraussetzung: Bachelor- und Masterabschluss) führt zu einer Approbation 
in Malta, die nach europäischem Recht in Deutschland anerkennungsfähig ist. 

Allerdings ist anzumerken, dass das EDU College of Medicine zum jetzigen Stand nur auf 
Humanmedizin ausgelegt ist. Auch besteht derzeit nur die Akkreditierung für den Bachelor, 
der Master of Medicine wurde noch nicht akkreditiert. Zusätzlich ist mit Studiengebühren 
von jährlich 19.500 Euro zu rechnen. 

Position des  
Freien Verbandes

Auch wenn das digitale Medizinstudium nur für den Bereich der Humanmedizin möglich 
ist, sollte nicht außer Acht gelassen werden, dass es im weiteren Auf- und Ausbau auch  
die Zahnmedizin miteinschließen könnte. Der FVDZ positioniert sich klar gegen die Mög-
lichkeit eines Online-Medizinstudiums – sowohl im Bereich Human- als auch Zahnmedizin. 
Aufgrund der technischen und theoretischen Verzahnung in der Zahnmedizin ist ein rein 
digitales Studium für die Ausbildung nicht geeignet. Qualitätsmängel in der Patienten-
versorgung wären die Folge. 
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